
 

 

Rundschreiben 
ergeht an alle niedergelassenen  
ÄrztInnen in Kärnten                  Klagenfurt, 07.05.2020 

 KAD-Stv. Mag. Mitterdorfer/fa 

Covid-19-Risikoatteste ab sofort möglich 
 
Sehr geehrte Frau Kollegin! 
Sehr geehrter Herr Kollege! 
 

Heute wurde die Covid-19-Risikogruppe-Verordnung kundgemacht, sie ist rückwirkend mit 
6.5.2020 in Kraft getreten. Somit können ab sofort (frühestens mit Wirksamkeit 6.5.2020) 
sog. COVID 19-Risikoatteste ausgestellt werden (siehe unser Rundschreiben vom 
30.4.2020 samt Anlagen sowie auf der Homepage der Ärztekammer für Kärnten unter 
https://www.aekktn.at/). Wie wir erfahren haben, wurden von der Sozialversicherung 
gestern bereits die ersten Briefe an die potentiell betroffenen Personen versendet. 
 

Honorarabrechnung: 
Sie können Ihre Leistung zur Erstellung einer individuellen Covid-19-Risikoanalyse 
bezüglich eines schweren Krankheitsverlaufs mit der ÖGK bzw. BVAEB direkt mit der 
Positionsnummer „COVRA“ abrechnen; das gilt auch für WahlärztInnen. Bitte legen Sie 
den ausgefüllten Dokumentationsbogen unbedingt im Rahmen Ihrer ärztlichen 
Dokumentation ab. Der Erstattungsbetrag beträgt € 50,-. Diesen Betrag können Sie auch 
verrechnen, wenn sich ergeben sollte, dass die Patientin/der Patient zu keiner 
Risikogruppe zählt und Sie daher kein „Covid-19-Risikoattest“ ausstellen. Die EDV-Firmen 
wurden von der Österreichischen Ärztekammer bereits informiert. Nähere Details zur 
Abrechnung erfolgen zeitnahe durch die Sozialversicherung.  
 

Keine Covid-19-Risikoatteste für Selbständige (SVS-Versicherte): 
Die rechtliche Grundlage für die Covid-19-Risikoatteste besteht nur für DienstnehmerInnen 
(Angestellte und Beamte), nicht aber für Selbständige. Daher kann man formal für SVS-
Versicherte keine Risikoatteste ausstellen – diese würden mangels Rechtsgrundlage auch 
nicht von der SVS honoriert werden. Sollte ein Selbständiger ein Attest gegenüber z.B. 
einer Versicherung benötigen, kann ein privates Attest anhand der Richtlinien der Covid-
19-Risikoatteste erstellt werden.  
 

Bitte um Beachtung.  
Mit freundlichen Grüßen! 

Für die Ärztekammer für Kärnten: 
Der Kurienobmann der 

niedergelassenen Ärzte: 

 
(Dr. Wilhelm Kerber) 

Die Präsidentin: 

 
(Dr. Petra Preiss) 

 
 

Anlagen: Dokumentationsbogen + Covid-19-Risikoattest + Brief Bundesministerium/ÖÄK 

https://www.aekktn.at/








Adresskopf ausstellende/r Ärztin/Arzt 

Ort, Datum 

COVID-19-Risiko-Attest 

Hiermit wird ärztlich bestätigt, dass Herr/Frau Name und SV-Nummer der betroffenen Person 

aufgrund der individuellen gesundheitlichen Situation ein erhöhtes Risiko hat, im Falle einer 

COVID-19 Infektion einen schweren Krankheitsverlauf durchzumachen. Dadurch wird eine 

Zugehörigkeit zu einer COVID-19 Risikogruppe begründet. 

Unterschrift/Stempel behandelnder Arzt/behandelnde Ärztin 

Hinweis:  

Es wird darauf hingewiesen, dass die im vorliegenden COVID-19-Risiko-Attest vorgenommene 

ärztliche 

Feststellung anhand der „Empfehlung des BMSGPK zur Erstellung einer individuellen COVID-19 

Risikoanalyse bezüglich eines schweren Krankheitsverlaufs“ vorgenommen wurde. Diese 

Einschätzung der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe trifft keine Aussage über ein individuelles 

Infektionsrisiko sowie über die tatsächliche Schwere einer möglichen künftigen Erkrankung an COVID-

19. 



Dokumentationsbogen für die individuelle COVID-19 

Risikoanalyse bezüglich eines schweren Krankheitsverlaufs  
  

Die folgenden Fragestellungen unterstützen die Beurteilung des individuellen Risikos1 von 

Patientinnen und Patienten, die im Arbeitsprozess stehen. Zu bedenken gilt es, dass Männer 

generell ein höheres Risiko haben, schwer an COVID-19 zu erkranken.  

Bitte kreuzen sie die für ihre Patientin/ihren Patienten zutreffenden Erkrankungen an.  

Name:  Datum:  

Fragestellung  Präzisierung  zutreffend  

Besteht eine fortgeschrittene 
funktionelle oder strukturelle 
chronische Lungenkrankheit, 
welche eine dauerhafte, tägliche, 
duale Medikation benötigt?  

Pulmonale Hypertonie    

Mucoviscidose/zystische Fibrose    

COPD im fortgeschrittenen Stadium GOLD III (ab 
Patientengruppe C)  

  

Besteht eine chronische  
Herzerkrankung mit  
Endorganschaden (dauerhaft 
therapiebedürftig)?  

ischämische Herzerkrankung    

Herzinsuffizienz    

Besteht eine aktive 
Krebserkrankung?  

Onkologische Pharmakotherapie (Chemotherapie, 
Biologika) innerhalb der letzten 6 Monate  

  

Strahlentherapie innerhalb der letzten 6 Monate    

Metastasierende Krebserkrankung, auch ohne 
laufende Therapie  

  

Besteht eine Erkrankung, die mit 
einer dauerhaften und 
relevanten Immunsuppression 
behandelt werden muss?  

Knochenmarkstransplantation: <2 Jahre oder unter 
immunsuppressiver Therapie oder mit GvHD  

  

Organtransplantation: <1 Jahre oder unter laufender 
immunsuppressiver Therapie oder mit GvHD  

  

Dauernde Kortisontherapie: > 20 mg 
Prednisonäquivalent /Tag > 2 Wochen  

  

                                                            
1 Erfahrungen in Österreich zeigen, dass auch unter 65-Jährige ohne bekannte Vorerkrankungen einen 

schweren Verlauf einer COVID-19 Erkrankung haben können.  



Immunsuppression: Cyclosporin, Tacrolimus,  
Mycophenolat Azathioprin, MTX,  
Tyrosinkinaseinhibitoren, laufende Biologikatherapie  
(bei nicht onkologischer Diagnose)  

  

HIV (hoher Virusload)    

Besteht eine fortgeschrittene 
chronische Nierenerkrankung?  

Chron. Niereninsuffizienz mit GFR < 45 ml/min    

Nierenersatztherapie    

 St.p. Nierentransplantation    

Besteht eine chronische Lebererkrankung mit Organumbau und dekompensierter 
Leberzirrhose (ab Childs-Stadium B)?  

  

Besteht eine ausgeprägte Adipositas (Adipositas Grad III; BMI >= 40)?    

Besteht ein Diabetes mellitus?  Typ I mit regelmäßig erhöhtem HBA1c > 7,5%    

Typ II mit regelmäßig erhöhtem HBA1c > 8,5%    

Typ I oder II mit Endorganschäden    

Besteht eine arterielle Hypertonie mit bestehenden Endorganschäden (insbesondere chron. 
Herzinsuffizienz, chron. Niereninsuffizienz) oder nicht kontrollierbarer RR-Einstellung?  

  

Bestehen sonstige schwere 
Erkrankungen mit funktionellen 
oder körperlichen  
Einschränkungen, die einen 
schweren Krankheitsverlauf von 
COVID-19 annehmen lassen?  

Bitte hier anführen:    

Es besteht keine der o.g.  
schwere Erkrankungen mit 
funktionellen oder körperlichen 
Einschränkungen, die einen 
schweren Krankheitsverlauf von  
COVID-19 annehmen lassen  

Anmerkungen:    

Es wird darauf hingewiesen, dass die anhand der vorliegenden Empfehlung im COVID-19-Risiko-Attest 

vorgenommene ärztliche Feststellung zur Einschätzung der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe keine Aussage 

über ein individuelles Infektionsrisiko sowie über die tatsächliche Schwere einer möglichen künftigen 

Erkrankung an COVID-19 trifft.  
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